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Buches 1m Zeitgeschichte Museum Ebensee., S1€e mutung des 1 101 1, der zufolge ANSCHOML-
könnten Iso unterschiedlicher nicht seE1IN, Cdie 1L11ETN wird, dass der Innere ONSsSENS miıt den bei
Pfarrer VOoO  3 Ebensee. der Eheschliefßung verwendeten Worten der

Zeichen üÜübereinstimme. ESs wird der Vermu-In wenigen Satzen thematisiert Kap 172
Spuren der NS- Vergangenheit In Ebensee, gefolgt (ung des 109%6 nachgegangen, Cdie festlegt,

dass nach erreichter Pubertät eın UnwIissenVOoO  3 einem etzten Kapitel Zusammenfassung
und Reflexion. über das eheliche Rechte- un: Pflichtenver-

DDen Anhang bilden eın ausführliches Quel- hältnis nicht ANSCIHOINLI wird Schließlich
len-, Llteratur- Uun: Abkürzungsverzeichnis esteht uch der Inhalt des 1 107 ZUuU!T Debatte,
WI1IE eın Personen- Uun: Ortsverzeichnis. der 1ne Fortdauer des ehelichen Konsenses 1m

Als Kezensent darf ich abschließend das Falle einer JL eiINes trennenden Ehehinder-
DOSIELV auftallende Studium der Quellen sie- NISSES der eINes Formmangels ungültig eINSE-
he das entsprechende Verzeichnis), Cdie kKlare FEhe ıANNIMMET. Jeder einzelne der
Gliederung SOWIE Cdie Lesefreundlichkeit des geschnittenen Problembereiche wird akribisch
Werkes hervorheben. In gleicher VWelse wird unfer Cdie Lupe TEL
Immer wieder der bemerkenswerte nicht 11UT ach einer Einführung (1-34) ın das We-
grafisch gelungene Umschlag des Buches VO  3 S11 der Prasumption überhaupt Uun: insbeson-
Leser- un: LeserinnenseIte erwähnt. ESs gelingt dere der dem kanonischen FEherecht zugrunde
dem UTfOr Bernhard Engl, die brisanten Cdie liegenden Rechtsgunst der FEhe „MmMatrımon1um
Pfarre WI1IE Marktgemeinde Ebensee prägenden gaudet favore juris”, der zufolge 1m Zweifel bis
kreignisse dem Leser der Leserin ın anschau- zu Erwels des Gegenteils der Gültigkeit
licher Welse darzustellen, dies nicht 7zuletzt der FEhe festzuhalten 1st c 1060), wendet sich
durch Clie vielen /itate AUS Originaldokumen- Cdie Untersuchung ın WwWe] breit angelegten Ka-
ten, hne jedoch dabei Cdie „grofße‘ Geschichte piteln _ den eki7z7zierten Fragestellun-
AUS den ugen verlieren! Und schlussendlich CN Eın miıt der ematik des Buches 11UT

1st Cdieses Buch eın Buch der Erinnerung Cdie ın losem Zusammenhang estehender Appendix
beschriebene e1t Uun: ihre Menschen miıt der 183-238) 1st 1nN€ leicht erganzte Fassung eiINes

VOoO Verfasser bereits früher veröffentlichtenHoffinung auf Versöhnung uch un: gerade
mıt der Geschichte. Sinnenfälligstes Zeichen Aufsatzes „La capacıta Cli intendere Cli volere
dafür INAaS das VO  3 Herbert Friedl 2004 gestalte- 1095, 1—2” (vgl. 23, Anm. 60)

Vortragekreuz Clie Pfarre Ebensee se1n! Wiıe schon der Titel des Buches anzelgt,
Rutfzenmoos Bernhard Kagerer wendet sich das Hauptaugenmerk des Vis

el-ner Untersuchung der rage Z Inwiıewelt
angesichts einer zumindest ın der Westlichen
Welt weitgehend entchristlichten Umfelds Cdie

KIRCHENRECHT ın ede estehenden Vermutungen des CIC ihre

+  S Bonnet Prero) Antonio, | e oresunzliontı rechtliche Iragweite beibehalten, der ob das
SO710-kulturelle Milieu der beträchtlichen Än-legalı de| matrımonjale CanonIıICO zahl VO  3 Ehewerbern einer differenzierendenn Occiıdente scristianızzato. Universita Betrachtung Kaum geben musste. Das Problemdeglı cstudıI dı Teramo (Collana d Facolta,

serlıe, 30) Facolta dı glurisprudenza, hat bereits VOT Uun: uch nach der Promulgation
des 1C/1983 Cdie Rechtsprechung der WIE-Mılano 2006 un 247) uro 29,97 derhalt beschäftigt. DIie nicht 7zuletzt durch den

Das vorliegende Buch des bereits durch zahl- Ce110O7111€eTN medizinisch-technischen Fortschritt
reiche Veröffentlichungen zu kanonischen der etzten Jahrzehnte relatıv einfach möglich
Eherecht bestens ausgewlesenen Verfassers 1st gewordene Irennung VOoO  3 Sexualität, FEhe (und
einem überaus aktuellen Kapitel 1m /7usammen- deren Dauer) SOWIE Fruchtbarkeit haben uch

1m Bewusstsein vieler Menschen eINnem AÄus-hang miıt dem FEFhekonsens gewidmet. Ebenso
WI1IE se1in Vorganger, der estellt uch einanderklaften dieser drei Flemente geführt
das geltende Gesetzbuch ein1ge ein- (72) un: VO  3 diesem Hintergrund S£1 uch das
fache) Rechtsvermutungen (praesumptiones 1U - Ehebild vieler christlicher, uch Kkatholischer
r1ıS tantum) ın ezug auf eistung Uun: allfällige Ehepartner gepragt.
Fortdauer des ehelichen Konsenses auf. Konkret Was zunächst Clie 1ın 1 101 aufgestell-
geht dabei drei Punkte: e Rechtsver- Rechtsvermutung ın eZUg auf Cdie Kohärenz
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Buches im Zeitgeschichte Museum Ebensee. Sie 
könnten also unterschiedlicher nicht sein, die 
Pfarrer von Ebensee.

In wenigen Sätzen thematisiert Kap. 12 
Spuren der NS-Vergangenheit in Ebensee, gefolgt 
von einem letzten Kapitel Zusammenfassung 
und Refl exion.

Den Anhang bilden ein ausführliches Quel-
len-, Literatur- und Abkürzungsverzeichnis so-
wie ein Personen- und Ortsverzeichnis.

Als Rezensent darf ich abschließend das 
positiv auff allende Studium der Quellen (sie-
he das entsprechende Verzeichnis), die klare 
Gliederung sowie die Lesefreundlichkeit des 
Werkes hervorheben. In gleicher Weise wird 
immer wieder der bemerkenswerte – nicht nur 
grafi sch gelungene – Umschlag des Buches von 
Leser- und Leserinnenseite erwähnt. Es gelingt 
dem Autor Bernhard Engl, die brisanten die 
Pfarre wie Marktgemeinde Ebensee prägenden 
Ereignisse dem Leser / der Leserin in anschau-
licher Weise darzustellen, dies nicht zuletzt 
durch die vielen Zitate aus Originaldokumen-
ten, ohne jedoch dabei die „große“ Geschichte 
aus den Augen zu verlieren! Und schlussendlich 
ist dieses Buch ein Buch der Erinnerung an die 
beschriebene Zeit und ihre Menschen mit der 
Hoff nung auf Versöhnung – auch und gerade 
mit der Geschichte. Sinnenfälligstes Zeichen 
dafür mag das von Herbert Friedl 2004 gestalte-
te Vortragekreuz die Pfarre Ebensee sein!
Rutzenmoos Bernhard Kagerer

KIRCHENRECHT

◆ Bonnet Piero Antonio, Le presunzioni 
legali del consenso matrimoniale canonico 
in un Occidente scristianizzato. Università 
degli studi di Teramo (Collana di Facoltà, 
nuova serie, 30). Facoltà di giurisprudenza, 
Milano 2006. (X und 247) Euro 29,97.

Das vorliegende Buch des bereits durch zahl-
reiche Veröff entlichungen zum kanonischen 
Eherecht bestens ausgewiesenen Verfassers ist 
einem überaus aktuellen Kapitel im Zusammen-
hang mit dem Ehekonsens gewidmet. Ebenso 
wie sein Vorgänger, der CIC/1917, stellt auch 
das geltende Gesetzbuch (CIC/1983) einige (ein-
fache) Rechtsvermutungen (prae sumptiones iu-
ris tantum) in Bezug auf Leistung und allfällige 
Fortdauer des ehelichen Konsenses auf. Konkret 
geht es dabei um drei Punkte: 1. Die Rechtsver-

mutung des c. 1101 § 1, der zufolge angenom-
men wird, dass der innere Konsens mit den bei 
der Eheschließung verwendeten Worten oder 
Zeichen übereinstimme. 2. Es wird der Vermu-
tung des c. 1096 § 2 nachgegangen, die festlegt, 
dass nach erreichter Pubertät ein Unwissen 
über das eheliche Rechte- und Pfl ichtenver-
hältnis nicht angenommen wird. 3. Schließlich 
steht auch der Inhalt des c. 1107 zur Debatte, 
der eine Fortdauer des ehelichen Konsenses im 
Falle einer wegen eines trennenden Ehehinder-
nisses oder eines Formmangels ungültig einge-
gangenen Ehe annimmt. Jeder einzelne der an-
geschnittenen Problembereiche wird akribisch 
unter die Lupe genommen.

Nach einer Einführung (1–34) in das We-
sen der Präsumption überhaupt und insbeson-
dere der dem kanonischen Eherecht zugrunde 
liegenden Rechtsgunst der Ehe „matrimonium 
gaudet favore iuris“, der zufolge im Zweifel bis 
zum Erweis des Gegenteils an der Gültigkeit 
der Ehe festzuhalten ist (c. 1060), wendet sich 
die Untersuchung in zwei breit angelegten Ka-
piteln (35–183) den skizzierten Fragestellun-
gen zu. Ein mit der Th ematik des Buches nur 
in losem Zusammenhang stehender Appendix 
(183–238) ist eine leicht ergänzte Fassung eines 
vom Verfasser bereits früher veröff entlichten 
Aufsatzes  „La capacità di intendere e di volere 
– c. 1095, 1–2“ (vgl. 23, Anm. 60).

Wie schon der Titel des Buches anzeigt, 
wendet sich das Hauptaugenmerk des Vf.s 
ei-ner Untersuchung der Frage zu, inwieweit 
angesichts einer zumindest in der Westlichen 
Welt weitgehend entchristlichten Umfelds die 
in Rede stehenden Vermutungen des CIC ihre 
rechtliche Tragweite beibehalten, oder ob das 
sozio-kulturelle Milieu der beträchtlichen An-
zahl von Ehewerbern einer diff erenzierenden 
Betrachtung Raum geben müsste. Das Problem 
hat bereits vor und auch nach der Promulgation 
des CIC/1983 die Rechtsprechung der SRR wie-
derholt beschäft igt. Die nicht zuletzt durch den 
enormen medizinisch-technischen Fortschritt 
der letzten Jahrzehnte relativ einfach möglich 
gewordene Trennung von Sexualität, Ehe (und 
deren Dauer) sowie Fruchtbarkeit haben auch 
im Bewusstsein vieler Menschen zu einem Aus-
einanderklaff en dieser drei Elemente geführt 
(72), und von diesem Hintergrund sei auch das 
Ehebild vieler christlicher, auch katholischer 
Ehepartner geprägt.

Was zunächst die in c. 1101 § 1 aufgestell-
te Rechtsvermutung in Bezug auf die Kohärenz 
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zwischen dem bei der Eheschliefßung nach insbesondere miıt nicht selten auftretenden Ke1l-
Ben hın esagten un: dem innerlich Gewollten fungsverzögerungen ın den Blick nehmen.
betrifft, wendet sich der Vft miıt Recht jeden- In einem relatiıv kurzen Beıltrag 177-183)
falls bezüglich der Westlichen Welt 1ne befasst sich der Verfasser mıt der Prasump-
lIinear nivellierende Anwendung Cdieses Grund- 10n über Cdie Fortdauer des FEhekonsenses bei
SAaLl7eS (162) LEr melnt o  9 MUSSE ernsthaft einer JL eiINes Hindernisses der JL
Cdie rage einer Aufhebung Cieser Bestimmung Formmangels ungültigen Ehe c 1107 uch
durch den Gesetzgeber geprüft werden (163) diesbezüglich MUSSE ın einem weitgehend enL-
wobei freilich, angesichts des notwendigerweise christlichten Milieu Cdie Bedeutung dieser Pra-
lokal begrenzten C'harakters einer solchen Auf- sumption relativiert werden. Auftallend ın
hebung, 1ne Reihe VOoO  3 schwierigen Fragen diesem Zusammenhang 1st, dass der Verfasser
lösen ware. Von einem solchen chritt des (Ge- Cdie ANSCHOMNINEN Fortdauer des FEhekonsenses
setzgebers 1st daher her abzuraten. Gefragt WAre auf Hindernisse des rein kirchlichen Rechts
ın diesen Uun: ahnlichen Fällen ın ersier Linıe einschränkt diritto umano) Uun: SOM IT dieje-
Cdie forensische Interpretation durch Cdie Ych- nıgen göttlichen der Naturrechts ausblendet
lichen Gerichte, Cdie sich der Vorarbeiten seltens (z.B 179-182) DDazu gibt ber der ext des ın

ede estehenden C A110O115 keinen Anlass: 1stder Lehre bedienen könnte. Das vorliegende
Buch eistet ın diesem Zusammenhang einen vielmehr VOoO  3 Hindernissen schlechthin Cdie
wichtigen LMenst Was den Beılitrag VO  3 Lehre ede [Dass damıit alle Hindernisse, gleich wel-
un: Rechtsprechung ZuUu!r Fortentwicklung des her Provenlenz, gemeıint sind, 1st uch AUS den
gesatzten Rechts betrifft, darf einmal mehr Bestimmungen über Clie Heilung ın der Wurzel
daran erinnert werden, dass der gesamte Inhalt ersichtlich. So Sagt 11653 ZWäl, dass 1ne
des 1095, D bereits angewandtes JL eINes Hindernisses des Naturrechts der
(Richter-)Recht WAaäl, schon bevor der esetzge- DOSIELV göttlichen Rechts nichtige Ehe YST ab
ber Cdie rage aufgegriffen hat dem Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses

uch Cdie ın 109%6 enthaltene Rechts- geheilt werden könne, doch hat das nichts miıt
vermutung, dass nach erreichter Pubertät das der rage der Fortdauer des FEhekonsenses
erforderliche Mindestwissen über den Inhalt {un. [ese wird vielmehr Hau prasumlert
des FEhekonsenses vorhanden sel1, Hält der Ver- WI1IE bei allen anderen Hindernissen bzw. bei
fasser für unangebracht. LEr verwendet O einem Formmangel.
Cdie Formulierung „J10OI1 credibile“ (168) DIie Auf 1nN€ zumindest missverständliche HFOT-
ın 105853 festgelegten Altersgrenzen bezüg- mulierung S£1 noch hingewiesen. Der Verfasser
ich der biologischen Reife für 1ne Ehe dürfe bezeichnet den 1m Falle einer ungültigen FEhe
den Gesetzgeber nicht dazu verleiten, Cdieses geleisteten ONSENS als unwirksam Uun: daher
Unterscheidungskriterium undifferenziert auf nichtig („inefiicace, quindi nullo”, 182) Be-
den Bereich der psychischen Voraussetzungen züglich der Unwirksamkeit des Konsenses 1st
für 1nN€ gültige Eheschließung anzuwenden. dem Verfasser folgen, ber nichtig 1st nicht
Sofern Cdie Bischofskonferenz eINeEeSs Landes VOoO  3 der ONnsenNns, sondern Cdie FEhe DIe Gültigkeit
der ihr kraft 105853 zukommenden oll- des Konsenses 1st Ja geradezu Voraussetzung für
macht Gebrauch gemacht habe, für Cdie Erlaubt- Cdie Heilung ın der Wurzel einer ungültigen FEhe

Das miıt aufßerordentlicher Sachkenntnisheit der Eheschliefßung eın höheres als das ın
105853 angeführte 1111 festzulegen, solle Uun: miıt Scharfsinn geschriebene Buch wird
der Vorschlag des Verfassers Cdieses uch bei sicherlich ın der wissenschaftlichen Welt Cdie g-
der Entscheidung über Cdie psychisch-affektive bührende Anerkennung erfahren.
Reife eINeSs Ehepartners mıt berücksichtigt WT - WIien BYTÜunNng Primetshofer
den (176) DDiesem Anliegen des Vis 1st AMNVAT

1m Grunde JLL zuzustimmen, erhebht
sich allerdings Cdie quaest10 facti, ob Cdie einzel-
1IieN Bischofskonferenzen VOoO  3 ihrer Vollmacht
uch entsprechenden Gebrauch gemacht haben +  S LeY Miıchael Kalrser | eander Hg.) Von
Jedenfalls 1st uch ın diesem Punkt VOT einer SC- der Romantık ZUT ästhetischen Religion.
neralisierenden Anwendung der Prasumption Wılhelm Fiınk Verlag, München 2004 (238,
des 109%6 WAaLrNell; 1st Immer der E1In- 453 SCHWL.-W. AbD.) Kart uro 2990 (D)
zelfall mıt al l selinen möglichen Verflechtungen, (A) chr 52.20 ISBN Y /8-3-7/77/705-4019-8
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zwischen dem bei der Eheschließung nach au-
ßen hin Gesagten und dem innerlich Gewollten 
betrifft  , so wendet sich der Vf. mit Recht jeden-
falls bezüglich der Westlichen Welt gegen eine 
linear nivellierende Anwendung dieses Grund-
satzes (162). Er meint sogar, es müsse ernsthaft  
die Frage einer Aufh ebung dieser Bestimmung 
durch den Gesetzgeber geprüft  werden (163), 
wobei freilich, angesichts des notwendigerweise 
lokal begrenzten Charakters einer solchen Auf-
hebung, eine Reihe von schwierigen Fragen zu 
lösen wäre. – Von einem solchen Schritt des Ge-
setzgebers ist daher eher abzuraten. Gefragt wäre 
in diesen und ähnlichen Fällen in erster Linie 
die forensische Interpretation durch die kirch-
lichen Gerichte, die sich der Vorarbeiten seitens 
der Lehre bedienen könnte. Das vorliegende 
Buch leistet in diesem Zusammenhang einen 
wichtigen Dienst. Was den Beitrag von Lehre 
und Rechtsprechung zur Fortentwicklung des 
gesatzten Rechts betrifft  , so darf einmal mehr 
daran erinnert werden, dass der gesamte Inhalt 
des c. 1095, 2–3 CIC/1983 bereits angewandtes 
(Richter-)Recht war, schon bevor der Gesetzge-
ber die Frage aufgegriff en hat.

Auch die in c. 1096 § 2 enthaltene Rechts-
vermutung, dass nach erreichter Pubertät das 
erforderliche Mindestwissen über den Inhalt 
des Ehekonsenses vorhanden sei, hält der Ver-
fasser für unangebracht. Er verwendet sogar 
die Formulierung „non è credibile“ (168). Die 
in c. 1083 § 1 festgelegten Altersgrenzen bezüg-
lich der biologischen Reife für eine Ehe dürfe 
den Gesetzgeber nicht dazu verleiten, dieses 
Unterscheidungskriterium undiff erenziert auf 
den Bereich der psychischen Voraussetzungen 
für eine gültige Eheschließung anzuwenden. 
Sofern die Bischofskonferenz eines Landes von 
der ihr kraft  c. 1083 § 2 zukommenden Voll-
macht Gebrauch gemacht habe, für die Erlaubt-
heit der Eheschließung ein höheres als das in c. 
1083 § angeführte Limit festzulegen, solle – so 
der Vorschlag des Verfassers – dieses auch bei 
der Entscheidung über die psychisch-aff ektive 
Reife eines Ehepartners mit berücksichtigt wer-
den (176). – Diesem Anliegen des Vf.s ist zwar 
im Grunde genommen zuzustimmen, es erhebt 
sich allerdings die quaestio facti, ob die einzel-
nen Bischofskonferenzen von ihrer Vollmacht 
auch entsprechenden Gebrauch gemacht haben. 
Jedenfalls ist auch in diesem Punkt vor einer ge-
neralisierenden Anwendung der Präsumption 
des c. 1096 § 2 zu warnen; es ist immer der Ein-
zelfall mit all seinen möglichen Verfl echtungen, 

insbesondere mit nicht selten  auft retenden Rei-
fungsverzögerungen in den Blick zu nehmen.

In einem relativ kurzen Beitrag (177–183) 
befasst sich der Verfasser mit der Präsump-
tion über die Fortdauer des Ehekonsenses bei 
einer wegen eines Hindernisses oder wegen 
Formmangels ungültigen Ehe (c. 1107). Auch 
diesbezüglich müsse in einem weitgehend ent-
christlichten Milieu die Bedeutung dieser Prä-
sumption relativiert werden. – Auff allend in 
diesem Zusammenhang ist, dass der Verfasser 
die angenommene Fortdauer des Ehekonsenses 
auf Hindernisse des rein kirchlichen Rechts 
einschränkt (diritto umano) und somit dieje-
nigen göttlichen oder Naturrechts ausblendet 
(z.B. 179–182). Dazu gibt aber der Text des in 
Rede stehenden canons keinen Anlass; es ist 
vielmehr von Hindernissen schlechthin die 
Rede. Dass damit alle Hindernisse, gleich wel-
cher Provenienz, gemeint sind, ist auch aus den 
Bestimmungen über die Heilung in der Wurzel 
ersichtlich. So sagt c. 1163 § 2 zwar, dass eine 
wegen eines Hindernisses des Naturrechts oder 
positiv göttlichen Rechts nichtige Ehe erst ab 
dem Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses 
geheilt werden könne, doch hat das nichts mit 
der Frage der Fortdauer des Ehekonsenses zu 
tun. Diese wird vielmehr genau so präsumiert 
wie bei allen anderen Hindernissen bzw. bei 
einem Formmangel.

Auf eine zumindest missverständliche For-
mulierung sei noch hingewiesen. Der Verfasser 
bezeichnet den im Falle einer ungültigen Ehe 
geleisteten Konsens als unwirksam und daher 
nichtig („ineffi  cace, e quindi nullo“, 182). – Be-
züglich der Unwirksamkeit des Konsenses ist 
dem Verfasser zu folgen, aber nichtig ist nicht 
der Konsens, sondern die Ehe. Die Gültigkeit 
des Konsenses ist ja geradezu Voraussetzung für 
die Heilung in der Wurzel einer ungültigen Ehe.

Das mit außerordentlicher Sachkenntnis 
und mit Scharfsinn geschriebene Buch wird 
sicherlich in der wissenschaft lichen Welt die ge-
bührende Anerkennung erfahren.
Wien Bruno Primetshofer

KUNST

◆ Ley Michael / Kaiser Leander (Hg.), Von 
der Romantik zur ästhetischen Religion. 
Wilhelm Fink Verlag, München 2004. (238, 
43 schw.-w. Abb.) Kart. Euro 29,90 (D) / 30,80 
(A) / sFr 52,20. ISBN: 978-3-7705-4019-8.
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